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Neukonzeption der beruflichen Aus- und Fortbildung für Restauratorinnen 
und Restauratoren 

Die Restaurierung von Gemälden, Wandmalereien, Holzskulpturen, 
Fassaden, Gebäuden, Steinen, Brücken, Möbeln, Papier, Glas, Keramik, 
Textilien, Metall, Mauerwerk, Stuckarbeiten und Kunststoff erfordert 
hohe handwerkliche Qualifikationen. Dies gilt für den Erhalt wertvollen 
Kulturguts in den alten Ländern (u. a. mit Blick auf die Gefahren der 
Luftverschmutzung), besonders jedoch für die neuen Länder, für die der 
Erhalt der kulturellen und historischen Substanz von großer kultureller 
und auch wirtschaftlicher Bedeutung ist. 
Ein einheitliches Berufsbild für eine Erstausbildung nach Berufsbil-
dungsgesetz bzw. Handwerksordnung existiert nicht. Dies ist angesichts 
des Niveaus und der unterschiedlichen Tätigkeiten von Restauratorin-
nen und Restauratoren auch kaum sinnvoll zu erreichen. Um so wich-
tiger wird die Fortbildung, so daß aus verwandten handwerklichen oder 
industriellen Berufen heraus eine Qualifizierung zur Restauratorin bzw. 
zum Restaurator sowohl auf der Handwerks- als auch auf der Fachschul- 
und Fachhochschulebene möglich ist. Dabei geht es auch um die Siche-
rung  eines hohen Standards der Ausbildung wie der Berufsausübung. 
Für diesen differenzie rten Tätigkeitsbereich beanspruchen eine Reihe 
von Organisationen, Gewerkschaften und Berufsverbänden Teilzustän-
digkeiten und Interessen. In den alten Ländern ist es bisher nicht zu 
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einer hinreichenden Abstimmung der unterschiedlichen Interessen ge-
kommen. Insbesondere konnten Versuche zu Beginn der achtziger 
Jahre, Fortbildungsordnungen nach Berufsbildungsgesetz bzw. Hand-
werksordnung für diesen Bereich zu erlassen, nicht zum Erfolg geführt 
werden. 
In der ehemaligen DDR wurden Qualifizierungsgänge für diesen Be-
reich überwiegend an Hoch- und Fachschulen im Direkt- und Fernstu-
dium angeboten. In den alten Ländern gibt es seit einigen Jahren 
Studiengänge für Restaurierung, so an der Universität Hildesheim, an 
den Fachhochschulen Hildesheim-Holzminden und Köln sowie an der 
Staatlichen Akademie für Bildende Künste Stuttga rt . Außerdem gibt es 
bei zahlreichen Handwerkskammern Fortbildungsregelungen nach § 42 
Abs. 1 der Handwerksordnung, die auf unterschiedlichen Handwerks-
berufen (u. a. Tischler, Maurer, Bildhauer, Maler und Lackierer) auf-
bauen. 
Angesichts der zunehmenden Bedeutung der Restaurierung ist eine 
Neukonzeption der Aus- und Fortbildungsgänge in diesem wichtigen 
handwerklich-künstlerischen Bereich dringend geboten. 

Die Bundesregierung teilt die in der Anfrage zum Ausdruck kom-
mende Bewertung, daß die Erhaltung wertvollen Kulturgutes 
durch sachgerechte Restaurierung große kulturelle und auch wirt-

schaftliche Bedeutung hat. 

Aus der Anfrage ist auch ersichtlich, welche Begriffsvielfalt im 
Bereich Denkmalpflege und Restaurierung besteht und daß ein 

einheitliches Berufsbild nicht existiert. Grundsätzlich ist zwischen 
Renovierung/Rekonstruktion und Konservierung/Restaurierung 
zu unterscheiden. Auf dem Hintergrund der gegenwärtigen Aus-
bildungsangebote in den neuen und in den alten Ländern gibt es 
eine Vielzahl von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen bzw. Stu-
dienangeboten, die alle direkt oder indirekt mit dem Beg riff 

Restaurator in Zusammenhang gestellt werden. Hier sind zwei 
große Kategorien zu unterscheiden: einmal Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen für den Bereich der Restaurierung/Denkmal-
pflege durch das Handwerk, zum anderen Studienangebote an 
Fachhochschulen oder Kunstakademien mit dem Abschluß 

Diplom-Restaurator. 

Die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Handwerk sind zu 

unterscheiden nach Fortbildungsmaßnahmen vor allem für Mei-
ster, teilweise auch für Gesellen, und sie sind weiterhin zu unter-
scheiden nach der Dauer der Fortbildungskurse. Herauskristalli-

siert haben sich Fortbildungsmaßnahmen der Handwerkskam-
mern, die in der Regel nach einer zweijährigen Teilzeitausbildung 
(bis zu 1 000 Stunden) in derzeit zehn bestimmten Handwerken 

zum Abschluß „Restaurator im ...-Handwerk" führen. Diese Fort-
und Weiterbildungsmaßnahmen dienen u. a. der Schulung in 

alten, historischen Techniken. 

In den alten Ländern, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, sind 
Versuche unternommen worden, an Fachschulen Restaurierungs-
techniker auszubilden. Diese Ausbildungsform wurde nicht nach-
gefragt und daher wieder eingestellt. In Bayern laufen Modelle in 
der Form von Fachakademien, z. B. in den Fachrichtungen Holz, 

Möbel und Papier. 

Diplom-Restauratoren werden an der Hochschule für Bildende 
Künste Dresden und der Staatlichen Akademie der Bildenden 
Künste Stuttgart ausgebildet. Das Studium schließt mit dem 
Diplomgrad ,,Diplom-Restaurator" ab. Eine entsprechende Aus- 
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bildung an Fachhochschulen wird in Berlin, Hildesheim und Köln 
angeboten. 

Nach vielseitigen Diskussionen innerhalb der Berufsverbände, im 
politischen Raum und innerhalb der deutschen Hochschulen hat 
sich in den vergangenen Jahren die Fachhochschulausbildung als 
besonders geeignete Form der akademischen Ausbildung zum 
Restaurator herauskristallisiert, weil sie - insbesondere unter Ein-
beziehung eines ausreichend langen Vorpraktikums vor Beginn 
des Studiums - hervorragende Möglichkeiten bietet, die von der 
Denkmalpflege, den Museen und anderen Institutionen gestellten 
Anforderungen in der Verbindung von Theorie und Praxiserfah-
rung zu vermitteln. 

Die Restauratorenausbildung an der Fachhochschule bemüht sich 
um klare Abgrenzungen. In allen Bereichen, in denen etwas nach-
zubilden oder neuzuschaffen ist, kann nicht von Restaurieren 
gesprochen werden. Der an der Fachhochschule ausgebildete 
Diplom-Restaurator schafft keine kulturellen Neuwerte, sondern 
bemüht sich um die Sicherung und Erhaltung vorgefundener 
kultureller Substanz auf der Grundlage wissenschaftlicher 
Methoden. 

1. Welche Bedeutung mißt die Bundesregierung der Neuordnung der 
Restaurierungsaus- und -fortbildung in der beruflichen Bildung bzw. 
im Hochschulbereich für die Substanzerhaltung wertvo llen Kultur-
gutes bei? 

Die Bundesregierung mißt der Qualität der beruflichen Bildung 
große Bedeutung für die Erhaltung wertvollen Kulturgutes bei. 

Ein Teil der bestehenden beruflichen Bildungsgänge ist Schulen 
zugeordnet. Aus verfassungsrechtlichen Gründen lassen sich 
diese Einrichtungen nicht in eine übergreifende Konzeption der 
Bundesregierung einbeziehen. 

Der Schwerpunkt der außerschulischen beruflichen Bildung liegt 
bei den auch in der Anfrage erwähnten „Besonderen Bestimmun-
gen", die eine Reihe v in Handwerkskammern auf der Grundlage 
des § 42 Abs. 1 HWO für die Fortbildung zum Restaurator im 
Handwerk erlassen hat, wobei dieser Bezeichnung die des jeweils 
betroffenen Handwerks hinzugefügt wird. Zur Zeit gibt es „Be-
sondere Bestimmungen" über die Fortbildung zum Restaurator im 
Handwerk in folgenden Handwerken: Holzbildhauer, Maler und 
Lackierer, Maurer, Parkettleger, Raumausstatter, Schreiner/ 
Tischler, Steinmetze und Steinbildhauer, Stukkateure, Vergolder, 
Zimmerleute. 

Darüber hinaus stehen zwei weitere Empfehlungen des Deut-
schen Handwerkskammertages vor der Umsetzung: für Metall-
bauhandwerker (1991) und für Buchbinder (1992), wovon sich 
letztere auch auf die Gesellen-Fortbildung erstreckt. 

Für alle Bereiche, in denen zu entscheiden ist, ob das Kunstwerk 
bzw. Baudenkmal in seinem historischen Wert geändert werden 
darf oder in der vorgefundenen Substanz erhalten bleiben muß, 
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sollte der wissenschaftlich und praktisch ausgebildete Restaurator 
eingesetzt werden, der je nach Lage des Einzelfalls auch die 
Ausführung übernimmt. Bei der hohen Verantwortung für die 
zahlreichen durch Krieg oder Umwelteinflüsse geschädigten 
Kunstwerke mißt die Bundesregierung daher einer umfassenden 

Hochschulausbildung des Restaurators große Bedeutung zu. Inso-
weit ist die Neuordnung mit dem Hinblick auf die fortschreiten-
den Zerstörungen der noch erhalten gebliebenen Kunst- und Bau-
werke bereits eingeleitet. 

2. Ist die Bundesregierung bereit, zusammen mit den Ländern, den 
Sozialpartnern, den Berufsverbänden und betroffenen Institutionen 
die verschiedenen Möglichkeiten zur Ordnung der Berufe und 
Qualifikationen im Bereich Restaurierung erneut zu beraten und in 
ihrem Zuständigkeitsbereich die entsprechenden Verordnungen zu 
erlassen? 

Grundsätzlich ist eine Vielfalt von Ausbildungsangeboten im 
Sinne des Wettbewerbs und des gegenseitigen Erfahrungsaustau-
sches wünschenswert. Die Bundesregierung hat sich, wie auch 
der Anfragetext erkennen läßt, seit Mitte der 70er Jahre intensiv 
um eine möglichst weitgehende einheitliche Regelung der beruf-
lichen Fortbildung zum „Geprüften Restaurator" über eine Ver-
ordnung nach § 46 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes bemüht. 
Dabei sollte den unterschiedlichen Bedürfnissen der verschiede-
nen Fachrichtungen Rechnung getragen werden. 

Die Länder haben demgegenüber schulisch organisierten beruf-
lichen Bildungsgängen den Vorzug gegeben. 

Die außerschulische berufliche Heranbildung von Restauratoren 
ohne formale Abschlüsse blickt in Deutschland auf eine lange, 
erfolgreiche Tradition zurück. Gleichwohl zeigten anfangs zumin-
dest einige beteiligte Berufsverbände starkes Interesse an einer 
Mitarbeit. Die Vielfalt der konkurrierenden Interessen und unter-
schiedliche Statusansprüche ließen das Ordnungsvorhaben An-
fang 1981 schließlich scheitern. 

Es soll aber nicht übersehen werden, daß der in Gang gebrachte 
Klärungsprozeß auch positive Impulse gegeben hat, wenn auch in 
anderer als in der ursprünglich beabsichtigten Richtung. So sind 
seit 1980 die erwähnten „Besonderen Bestimmungen" der Hand-
werkskammern erlassen worden; die genannten Einrichtungen 
der schulischen beruflichen Bildung haben seit 1985 ihren Bet rieb 
im Bereich Restaurierung aufgenommen. Inzwischen haben diese 
neuen — formalisierten — Strukturen sich konsolidiert. 

Der Bundesregierung sind keine aktuellen Aktivitäten der Betrof-
fenen bekannt, die Problematik gewissermaßen flächendeckend 
wieder aufgreifen zu wollen. Einer solchen breit angelegten Initia-
tive bedürfte es aber nach Auffassung der Bundesregierung, 
wenn ein Fortbildungsverordnungsprojekt wieder ernsthaft dis-
kutiert werden sollte. 

Ein „Anstoß von oben" wird nach der Vorgeschichte und dem 
generell üblichen Verfahren im Ordnungsbereich der beruflichen 
Weiterbildung für weniger erfolgversprechend gehalten. Schon 
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bei den sonst im Vordergrund von Ordnungsüberlegungen zur 
Fortbildung stehenden gewerblich-technischen und kaufmänni-
schen Berufen wird auf engste Zusammenarbeit mit den Sozial-
parteien, die in der Regel die Anträge auf Erlaß von Fortbildungs-
verordnungen stellen, zur Erreichung eines möglichst weitgehen-
den Konsenses größter Wert gelegt. Dieser Grundsatz muß erst 
recht gelten, wenn es um ein Tätigkeitsfeld geht, das bei der 

Berufsausübung höchste Sensibilität voraussetzt, die ggf. auch 
das Verhandlungsklima stark mit prägen würde. 

Die dargestellten Überlegungen sprechen nach Ansicht der 
Bundesregierung nicht für den Versuch einer staatlichen Initial-
zündung. 

3. Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung dabei, die Erfah-
rungen mit der Qualifizierung von Restauratorinnen und Restaurato-
ren in der ehemaligen DDR für eine Neuordnung des Berufs bzw. die 
Strukturierung von neuen Studiengängen zu nutzen und den bereits 
Qualifizierten in den neuen Ländern geeignete berufliche Perspek-
tiven zu eröffnen? 

Die Erfahrungen der DDR bei der Qualifizierung von Restaurato-
rinnen und Restauratoren werden bei der Konzeption zum Aufbau 
einer grundständigen Ausbildung an den betreffenden Fachhoch-
schulen in den neuen Ländern ausgewertet. Dabei wird es vor 
allem darauf ankommen, eine vertiefte theoretische Grundausbil-
dung sinnvoll mit der Aneignung entsprechender praktischer Fer-

tigkeiten zu verbinden. 

Im übrigen ist wegen der Möglichkeit der Nachgraduierung der 
ehemaligen Fachschulabsolventen zu Diplom-Restauratoren und 
des bekundeten Willens der neuen Länder, Angebote zur Ausbil-
dung von Diplom-Restauratoren auf Fachhochschulebene einzu-
führen, eine weitere Anpassung nicht erforderlich. 

4. Wie sind entsprechend der Bestimmungen des Artikels 37 Abs. 1 des 
Einigungsvertrages Bildungsabschlüsse im Restaurierungsbereich 
der ehemaligen DDR von der KMK als gleichwertig festgestellt wor-
den, und was tun Bund, Länder und Gemeinden im Rahmen ihrer 
jeweiligen Zuständigkeiten, die Nachqualifizierung und die Eih-
gruppierung der Restauratorinnen und Restauratoren ihrer Ausbil-
dung entsprechend in Stiftungen, Museen und öffentlichen Einrich-
tungen wie Theatern und Galerien auch in der Praxis zu erreichen? 

Im Beschluß der Kultusministerkonferenz vom 10./11. Oktober 
1992 zur Feststellung der Gleichwertigkeit von Bildungsabschlüs-
sen im Sinne des Artikels 37 Abs. 1 des Einigungsvertrages ist 
festgelegt, daß die Absolventen der Fachrichtung Restaurierung 
(Fachschulen) den Absolventen der Vorgängereinrichtungen der 

Fachhochschulen gleichgestellt werden. 

Wenn Absolventen der Fachschulen den Fachhochschulabschluß 

anstreben, so ist dies nur bei Nachweis einer mindestens einjähri-
gen Zusatzqualifikation möglich. Es ist vorgesehen, eine solche 
Zusatzqualifikation an der Fachhochschule für Technik und Wirt-
schaft Berlin und an der Fachhochschule Potsdam anzubieten. 
Voraussetzung ist der Aufbau der grundständigen Ausbildung. 
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Ferner ist im bereits erwähnten Beschluß der Kultusministerkon-
ferenz festgelegt, daß Absolventen, die vor 1991 die Fachschul-
ausbildung beendet haben, auf dem Wege der Nachdiplomierung 
das Diplom (FH) zuerkannt wird, wenn sie eine mindestens drei-
jährige einschlägige Berufstätigkeit nachweisen können. 

An der Hochschule für Bildende Künste in Dresden wurde und 
wird die Ausbildung zum Diplom-Restaurator angeboten. Die 
Kultusministerkonferenz hat in dem oben erwähnten Beschluß 
diesen Abschluß wie Abschlüsse bewertet, die an den Kunst- und 
Musikhochschulen der alten Länder erworben wurden. Eine 
Nachqualifizierung ist deshalb nicht erforderlich. 

Bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz erfolgt die Eingruppie-
rung nicht nach Maßgabe der Ausbildung, sondern entsprechend 
der ausgeübten Tätigkeit. Diese ist nach dem Tarifvertrag (BAT 
Teil II Anlage 1 a, K) für die Eingruppierung maßgeblich. Eine 
Nachqualifizierung war dort im Hinblick auf den vorerwähnten 
Tarifvertrag im Bereich der Restauratoren bislang nicht relevant. 
Entsprechendes dürfte für Länder und Gemeinden gelten. Über 
Maßnahmen der Länder und Gemeinden zur Eingruppierung der 
Restauratoren und Restauratorinnen ist bisher aber nichts Nähe-
res bekannt. 

5. Hält die Bundesregierung die Aus- und Fortbildungsgänge zu 
restauratorischen Berufen, wie sie z. B. in Frankreich, Polen, Ita lien 
und in den Niederlanden gelten, für auch auf die Bundesrepublik 
Deutschland übertragbar, und welche Austauschmaßnahmen wer-
den mit diesen und anderen Staaten gefördert? 

Erschöpfende aktuelle Informationen zu dem vielschichtigen Be-
reich der Restauratorenaus- und -fortbildung im Ausland liegen 
der Bundesregierung nicht vor. Die Unterschiede der Ausgangs-
qualifikationen in der beruflichen Bildung und die Differenziert-
heit der Anforderungen in den verschiedenen Fachrichtungen der 
Restaurierung führen dazu, die Möglichkeit einer schematischen 
Übertragung ganzer Berufsbildungsgänge aus einem Land in ein 
anderes eher zurückhaltend zu bewe rten. Dabei hat auch die 
jeweilige innerstaatliche verfassungsrechtliche Zuständigkeits-
struktur ein nicht zu übersehendes Eigengewicht. 

Eine vom Europäischen Zentrum für die Förderung der Berufsbil-
dung  (CEDEFOP)/Berlin organisierte Untersuchung zu den Struk-
turen der Berufe und der Qualifikationen im Bereich der Sanie-
rung und der Restaurierung des architektonischen Erbes wird in 
Kürze zu einer abschließenden Veröffentlichung der Ergebnisse 
auch in deutscher Sprache führen. Das Projekt umfaßt die Staaten 
Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien. 
Soweit schon beurteilbar, bietet sich auch im internationalen 
Bereich ein breites Spektrum von Maßnahmen. Entsprechend der 
historisch gewachsenen jeweiligen Grundstruktur der einzelnen 
Berufsbildungssysteme dürften bei einer nur bedingt zulässigen 
pauschalen Betrachtung die schulisch organisierten Anteile der 
beruflichen Bildung in den anderen untersuchten Ländern insge-
samt mehr Raum einnehmen als in Deutschland. Gerade die Not-
wendigkeit einer gediegenen praktischen Ausbildung und die 
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teilweise wohl stärker als in Deutschland spürbare Lücke in die-
sem Bereich werden aber besonders betont. Da sich auch im Aus-
land die Vermittlung der erforderlichen Qualifikationen über 
mehrere Bereiche des Bildungswesens erstreckt, wird dort wie 
hier eine übergreifende „Team-Arbeit" aller jeweils Beteiligten 

für unerläßlich gehalten. Die Bundesregierung ist davon über-
zeugt, daß die eingehende vergleichende Auswertung der Unter-

suchungsergebnisse zahlreiche Impulse für Verbesserung in den 

einzelnen Staaten geben können wird. 

Von dieser Grundlage kann der bisher schon von der Bundes-

regierung geförderte internationale Erfahrungsaustausch einen 
deutlichen positiven Schub erhalten. 

So fördert die Bundesregierung laufend — mit bisher rund 3 Mio. 

DM — die Teilnehmer an Fortbildungsmaßnahmen des „Europäi-
schen beruflichen Bildungszentrums für Denkmalschutz" in 
Venedig, einer Einrichtung der vom Europarat initiierten Stiftung 
Pro Venetia Viva. Der deutsche Leiter des Bildungszentrums hat 

seine Erfahrungen auch im Rahmen der erwähnten CEDEFOP-
Untersuchung zur Verfügung gestellt. 

Darüber hinaus kommen nicht unerhebliche Teile von auf 
Deutschland entfallenden EG-Mitteln im Rahmen von fünf inter-
nationalen Modellprojekten zur Bauunterhaltung und -sanierung 
mittelbar dem Bereich der Restaurierung zugute. 

Im Rahmen des EG-LINGUA-Programms hat die Carl-Duisberg-

Gesellschaft insgesamt drei Maßnahmen gefördert, die unmittel-
baren oder mittelbaren Bezug zur beruflichen Aus- und Fortbil-

dung von Restauratorinnen und Restauratoren haben. Hierzu zäh-
len zwei Maßnahmen des Deutschen Zentrums für Handwerk und 
Denkmalpflege, Fulda, die den 14tägigen Austausch von Gesellen 

mit der Ecole d'Avignon in Frankreich zum Gegenstand haben. 
An der Maßnahme nahmen 14 bzw. 15 deutsche und französische 
Gesellen der Berufsfelder Maurer und Maler im September 1992 
teil. Ein weiteres Projekt wurde von der Ausbildungseinrichtung 
„Bauhof- und Stadtsanierungsausbildung e. V." Potsdam durch-
geführt. Dabei handelt es sich um eine Maßnahme mit englischen 
Jugendlichen, die sich insbesondere mit Fragen der Sanierung 

des „Holländischen Viertels" in Potsdam befaßt haben. Die Maß-
nahme wurde im Oktober 1992 durchgeführt. 

 

6. Welche Pläne und Anträge von Hochschulen, mit Mitteln der 
Modellversuchsförderung Grundstudien- oder Fortbildungsgänge 
im Bereich Restaurierung einzurichten und weiterzuentwickeln, sind 
der Bundesregierung bekannt, und ist sie bereit, derartige Vorhaben 
zu fördern? 

In den alten Bundesländern wurde die Restauratorenausbildung 
im Hochschulbereich bisher in zwei BLK-Modellversuchen 
thematisiert, die an der Fachhochschule Hildesheim/Holzminden 
durchgeführt wurden. 

Der erste Modellversuch wurde von 1983 bis 1986 unter der 
Bezeichnung „Verbesserung und Erweiterung des Studienange- 
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bots in den Fachrichtungen Architektur, Bauingenieurwesen und 
Gestaltung" durchgeführt. Im Rahmen dieses Projekts wurde das 
grundlegende Konzept für den zweiten Modellversuch mit dem 
Titel „Erprobung eines Studiengangs Restaurierung" an der 
Fachhochschule Hildesheim/Holzminden entwickelt, der von 
1988 bis 1992 gefördert wurde. Ziel des zweiten Modellversuchs 

war die Entwicklung und Erprobung eines grundständigen Fach-
hochschulstudienangebots. 

Die Gesamtkosten beider Modellversuche beliefen sich ' auf 
2188 696 DM, die jeweils zur Hälfte vom Bund und dem Land 
Niedersachsen getragen wurden. 

Grundsätzlich besteht die Bereitschaft der Bundesregierung, sich 
an der Förderung weiterer Modellversuche im Hochschulbereich 
zur Restauratorenausbildung zu beteiligen. Eine Aufnahme in das 
BLK-Modellversuchsprogramm setzt — neben einem entsprechen-
den Antrag des Landes — die Innovativität und Übertragbarkeit 
eines Modells voraus. 

Der Aufbau einer grundständigen Ausbildung von Restauratoren 
an der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin und an 

der Fachhochschule Potsdam ist in den jeweiligen Errichtungs-
beschlüssen festgelegt. Die Wissenschaftsministerien Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen prüfen gegenwärtig die Möglich-
keiten und Notwendigkeiten der Errichtung dieses Studiengangs 
an einer Fachhochschule ihres Verantwortungsbereichs. Bis jetzt 
liegen dem Bundesminister für Bildung und Wissenschaft noch 
keine Anfragen zu Modellversuchen für die Förderung des Auf-
baus einer grundständigen Ausbildung und der Fortbildung auf 
dem Gebiet der Restaurierung vor. Die Wissenschaftsminister der 
neuen Länder haben die Möglichkeit, aus Mitteln des Hochschul-
erneuerungsprogramms vor allem den personellen Ausbau für die 
Ausbildung im Bereich der Restaurierung zu fördern. 

7. Hält die Bundesregierung die derzeitigen Schwerpunkte der Fortbil-
dungsangebote im Bereich Restaurierung mit Blick auf die zuneh-
menden Aufgaben für ausreichend, welche weitere Schwerpunktset-
zung hält sie für sinnvoll, und ist sie bereit, diese Zu fördern? 

Bei der Hochschulausbildung sollten alle Bereiche der Restaurie-
rung und Konservierung erfaßt werden. Das Angebot muß zwi-
schen den einzelnen Hochschulstandorten abgestimmt werden, 

um ein Überangebot an Restauratoren auf dem Arbeitsmarkt zu 
vermeiden. Die Einrichtung von neuen Studiengängen an weite-
ren Hochschulstandorten — für die die Länder zuständig sind — 
sollte auch unter diesem Gesichtspunkt geprüft werden. 

Im Bereich der beruflichen Bildung liegen zur Zeit keine Anträge 
auf Förderung von Modellversuchen vor, die sich gezielt auf 
Restaurierung richten. 


